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1 Allgemeines 

1.1 Zweck des Dokumentes 

Das vorliegende Dokument stellt die Ausführungsbestimmungen der Zertifizierungsrichtlinien 

(auch CPS genannt) der Notlösung UCC CA. Weil es sich um eine Notlösung handelt wird 

die CPS auf ein Minimum beschränkt  

1.2 Abgrenzung 

Die UCC CA ist eine Notlösung für UCC Komponenten welche in Ablösung sind. 
Die Vorgaben, welche an diese CA gestellt wurden, werden von anderen CAs nicht mehr 

erfüllt. 

1.3 Haftung 

Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) lehnt ausdrücklich jede Haftung 

bei der Verwendung der UCC CA Zertifikate oder der dazugehörigen Schlüssel für andere 

Zwecke als die in diesem Dokument genannt sind ab. 

Zusätzliche Haftungsbestimmungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Bundes beschrieben und geregelt. Die AGB des Bundes stützen sich in wesentlichen Fragen 

auf das Obligationenrecht. 

 


